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▶▶ Werbungskosten
Leiharbeiter: fG niedersachsen gibt dem Bmf Kontra

| Wird ein Leiharbeiter „bis auf Weiteres“ einer betrieblichen Einrichtung 
des Entleihers zugewiesen, heißt das nicht, dass die Zuordnung unbefristet 
ist. Die Einrichtung des Entleihers wird nicht zur ersten Tätigkeitsstätte des 
Leiharbeiters. Das hat das FG Niedersachsen entschieden und sich damit 
gegen das BMF gewandt. |

Steht im Arbeitsvertrag eines Leiharbeiters, dass er „bis auf Weiteres“ der 
Einrichtung des Entleihers zugeordnet wird, er aber mit der jederzeitigen 
bundesweiten Umsetzung bzw. Versetzung einverstanden sein muss, hat er 
nach Ansicht des FG an der Einrichtung keine erste Tätigkeitsstätte (FG Nie-
dersachsen, Urteil vom 30.11.2016, Az. 9 K 130/16, Abruf-Nr. 191299). Damit wi-
derspricht es der derzeit gültigen  Verwaltungsauffassung (BMF, Schreiben 
vom 24.10.2014, Az. IV C 5 – S 2353/14/10002, Tz. 13, Abruf-Nr. 143138). Das FG 
nennt aber auch noch einen anderen Grund für seine Sicht: Bereits aufgrund 
der gesetzlichen Vorgaben bei der Arbeitnehmerüberlassung ist bei Leihar-
beitsverhältnissen eine dauerhafte Zuordnung unzulässig. 

PrAXiSHinWeiSe | 
▶� Betroffene Leiharbeiter können in vergleichbaren Fällen folgende Werbungs-
kosten geltend machen:

▶▪ Fahrtkosten zur Einrichtung des Entleihers: Entweder die tatsächlichen 
Kosten oder 0,30 Euro für jeden gefahrenen Kilometer.

▶▪ Verpflegungsmehraufwand: Verpflegungspauschale von 12 Euro pro Tag bei 
einer Abwesenheit von zu Hause von mehr als acht Stunden. 

▶� Das FG hat die Revision zum BFH zugelassen. Ein Az. beim BFH lag aber bei 
Redaktionsschluss noch nicht vor.
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▶▶ Reisekosten
BfH muss klären: Hat ein Pilot eine erste tätigkeitsstätte? 

| Der Heimatflughafen, der einem Flugzeugführer von seinem Arbeitgeber 
unbefristet zugewiesen wird und an dem er seine Einsätze regelmäßig be-
ginnt und beendet, ist seine erste Tätigkeitsstätte. Dieser Auffassung ist 
das FG Hamburg. Ob es mit dieser für den Piloten ungünstigen Einschät-
zung richtig liegt, lässt der Unterlegene vom BFH klären. |

Im konkreten Fall war im Arbeitsvertrag vereinbart, dass der Pilot zunächst 
in C beschäftigt werde, aber auch an anderen Orten eingesetzt werden könne. 
Sämtliche Flugeinsätze begann und beendete er am Flughafen C. Zu den 
dienstlichen Einsätzen reiste er mit seinem Pkw vom Wohnort. Das Finanz-
amt berücksichtigte die Fahrtkosten für die Wege zwischen Wohnung und 
Flughafen nur in Höhe der Entfernungspauschale. Grund: Der Flughafen war 
die erste Tätigkeitsstätte des Piloten. Das FG Hamburg hatte dagegen nichts 
einzuwenden (FG Hamburg, Urteil vom 13.10.2016, Az. 6 K 20/16, Abruf-Nr. 
190995).
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